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Nr.: 1025 Details
eingereicht am: 11.09.2023 Institution: LfU SH

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein
Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine grundsätzlichen Bedenken mitzuteilen. k.A.
Im angrenzenden Außenbereich sollen nach derzeitigen Kenntnisstand im Rahmen der Aufstellung des
B-Plans 62 sowohl eingeschränkte Gewerbegebiete als auch Wohnbauflächen ausgewiesen werden.
Daher wäre, soweit überhaupt lärmemittierende nächtliche Tätigkeiten oder andere Quellen vorgesehen
sind und im Rahmen des B-Planes 62 auch weiterhin Wohnbauflächen in ca. 60m Entfernung aus-
gewiesen werden sollen, dies aus Sicht des Immissionsschutzes im Umweltbericht bzw. der Begründung
darzustellen und ggf. gutachterlich zu untersuchen.

Bei Planänderungen und Ergänzungen wird um erneute Beteiligung mit Benennung der geänderten
oder ergänzten Teile gebeten.

Nr.: 1015 Details
eingereicht am: 11.09.2023 Institution: Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein
Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Sehr geehrte Damen und Herren, k.A.
Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist die Stellung-
nahme des Kreissportverbandes Pinneberg, die wir hiermit zum Gegenstand unserer Stellungnahme
machen.
Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besseren Vor-Ort-Kenntnisse
und der Kenntnis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportverbände (KSV) bearbeitet.
Die dafür zuständigen Personen der Kreissportverbände sind meist ehrenamtlich tätige Mitarbeiter. In je-
dem Fall trifft dies für die Vertreter der ansässigen Sportvereine zu, die durch den KSV zu Rate gezogen
werden.
Insofern ist die eingeräumte Frist von einem Monat für die Stellungnahme i.d.R. ein sehr kurzer Zeitraum.
Bei den uns bisher erreichenden Planungsvorhaben besteht mit den zuständigen Behörden die Ab-
sprache, dem Landessportverband eine Stellungnahmefrist von mindestens acht Wochen einzuräumen.
Dieser Zeitraum wird benötigt, um die betroffenen Sportverbände und –vereine angemessen einbinden
zu können.

Wir bitten, diesen Sachverhalt bei zukünftigen Vorhaben zu berücksichtigen.

Seitens des LSV SH werden gegen die vorbezeichneten Planungsentwürfe der Gemeinde Halstenbek
keine Bedenken oder Einwände vorgebracht.

Mit freundlichen Grüßen
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